
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund 

Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung 

Bekanntmachung 

 
 
Die 13. Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung findet am 
Donnerstag, den 22.11.2018 statt. 
Beginn: 17:00 Uhr  
Ort: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal   
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Bestätigung der Tagesordnung  
   
 2   Bestätigung der Niederschrift der 12. Sitzung des 

Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung vom 
25.10.2018 

 

   
 3   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 3.1   Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 48 "Wohnbebauung 

Andershof/Drigger Weg" der Hansestadt Stralsund, Entwurfs- 
und Auslegungsbeschluss der Teilaufhebung 
Vorlage: B 0052/2018 

 

   
 3.2   EFRE Förderperiode 2014-2020 - Integrierte Nachhaltige 

Stadtentwicklung 2. Fortschreibung der Prioritätenliste 
Vorlage: B 0056/2018 

 

   
 3.3   Wasserwanderrastplatz an der Ostmole, Zustimmung zu 

überplanmäßigen Auszahlungen 
Vorlage: B 0061/2018 

 

   
 4   Beratung zu aktuellen Themen  
   
 4.1   Neugestaltung Insel Küterdamm  
   
 4.2   Vergabe von Veranstaltungen und Voraussetzungen für die 

Verlängerung dieser über 22:OO Uhr hinaus in der 
Hansestadt Stralsund 

 

   
 5   Verschiedenes  
   

Nichtöffentlicher Teil 

 6   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 6.1   Erwerb von Flächen im Bereich der Lokschuppen 

Vorlage: B 0067/2017 
 

   
 7   Beratung zu aktuellen Themen -keine-  
   
 8   Verschiedenes  
   



   

Öffentlicher Teil 

 9   Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von 
Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil 

 

   
 
 
 
gez. Hendrik Lastovka 
Vorsitz 
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Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung 
 

Niederschrift 
der 12. Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung 

 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, den 25.10.2018 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ende 18:00 Uhr 

Raum: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal  

 
 
Anwesend: 

Vorsitzende/r 
Herr Hendrik Lastovka  

stellv. Vorsitzende/r 
Herr Thomas Haack  
Herr André Meißner  

Mitglieder 
Herr Prof. Dr. Rupert Eilsberger  
Herr Jan Gottschling  
Herr Stefan Nachtwey  
Frau Kathrin Ruhnke  
Herr Jürgen Suhr  
Herr Peter van Slooten  

Protokollführer 
Frau Gaby Ely  

von der Verwaltung 
Frau Ulrike Danzmann  
Herr Peter Fürst  
Frau Andrea Herrmann  
Frau Sabine Uhlig  
Frau Kristina Wilcke  
Herr Ekkehard Wohlgemuth  
Frau Jeannine Wolle  

Gäste 
Frau Liane Hahn  
Herr Peter Mühle  
Herr Prof. Henning 
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Tagesordnung: 
 1   Bestätigung der Tagesordnung  
   
 2   Bestätigung der Niederschrift der 11. Sitzung des Ausschus-

ses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung vom 04.10.2018 
 

   
 3   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 3.1   Zukunftssicherung des Segelschulschiffes "Gorch Fock I" 

Vorlage: B 0019/2018 
 

   
 4   Beratung zu aktuellen Themen  
   
 4.1   Einführung einer Satzung zur Müllvermeidung bei Veranstal-

tungen 
Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Vorlage: AN 0062/2018 

 

   
 4.2   Ergebnisse aus der Sitzung des Gestaltungsbeirates vom 

19.10.2018 
 

   
 5   Verschiedenes  
   
 9   Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von 

Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil 
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Einleitung: 
Von 9 Mitgliedern des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung sind 9 Mitglieder 
anwesend, womit die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden geleitet. Es erfolgt eine Tonträgerauf-
zeichnung.   
 
 
zu 1 Bestätigung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen / Ergänzungen zur Kenntnis genommen.  
 
  
Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen  
 
 
zu 2 Bestätigung der Niederschrift der 11. Sitzung des Ausschusses für Bau, 

Umwelt und Stadtentwicklung vom 04.10.2018 
 
Die Niederschrift der 11. Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung 
vom 04.10.2018 wird ohne Änderungen / Ergänzungen bestätigt.  
 
  
Abstimmung: 7 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 2 Stimmenthaltungen  
 
 
zu 3 Beratung zu Beschlussvorlagen 
 
  
zu 3.1 Zukunftssicherung des Segelschulschiffes "Gorch Fock I" 

Vorlage: B 0019/2018 
 
Herr Gottschling fragt nach, ob es stimmt, dass der Betreiberverein das Ziel verfolgt, mit dem 
Schiff zu segeln. Er geht davon aus, dass dies nicht die Absicht der Stadt ist. Herr Lastovka 
weist darauf hin, dass in dem auszuhandelnden Betreibervertag von einem Stilllieger ausge-
gangen wird.  
 
Die Ausschussmitglieder haben keine weiteren Fragen zur Vorlage. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Bürgerschaft die Vorlage B 0019/2018 gemäß Beschlussemp-
fehlung zu beschließen.  
 
 
Abstimmung: 6 Zustimmungen 3 Stimmenthaltungen  0 Gegenstimmen 
 
 
zu 4 Beratung zu aktuellen Themen 
 
  
zu 4.1 Einführung einer Satzung zur Müllvermeidung bei Veranstaltungen 

Einreicherin: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Vorlage: AN 0062/2018 

 
Frau Wolle erklärt, dass zwei Bereiche der Stadtverwaltung den Antrag parallel geprüft ha-
ben. Einmal Amt 40 (Welterbe, Kultur und Medien) und Amt 60 (Planung und Bau). Es wird 
schon jetzt, im Vorfeld von Großveranstaltungen zu dem Thema Müllvermeidung beraten. 
Auch der Klimaschutzmanager der Hansestadt Stralsund führt Beratungsgespräche zu dem 
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Thema durch. Eine Möglichkeit der Regelung könnte in einer Sondernutzungssatzung liegen. 
Es ist ein Verwaltungsakt notwendig, um Verstöße ahnden zu können. Fraglich ist, ob die 
Sondernutzungssatzung das geeignete Mittel ist. Ältere Rechtsprechungen zu dem Thema 
haben keine Rechtssicherheit für den Satzungsverfasser geschaffen. Dennoch sieht die 
Verwaltung die Reglung in einer Sondernutzungssatzung als einziges momentan zur Verfü-
gung stehendes Mittel an. Frau Wolle erklärt, dass keine Pflicht besteht, Veranstaltungen 
anzumelden, also kann daraus kein adäquates Mittel entstehen, hier bleibt nur die Son-
dernutzung.  
Eine weitere Möglichkeit ist die Marktfestsetzung, mit der auch Auflagen im Zusammenhang 
mit der Abfalltrennung, Abfallbeseitigung erteilt werden können. Hierfür ist der Landkreis zu-
ständig. Eine Regelung ist hier nur bei Veranstaltungen möglich, die einer Marktfestsetzung 
bedürfen. Die Stadt wäre berechtigt, eine eigene Satzung zu schaffen, es ist aber noch zu 
prüfen, welche Rechtsgrundlage angewendet werden kann.     
 
Herr Suhr fragt nach, welchen Weg die Verwaltung im Hinblick auf Müllvermeidung für am 
effektivsten hält.  
Frau Wolle erklärt, dass Rechtssicherheit geschaffen werden muss. Dazu müssen die 
Rechtsgrundlagen geprüft werden, auch in Zusammenarbeit mit dem Rechtsamt.  
 
Auf den Einwand von Herrn Lastovka erklärt Frau Wolle, dass privatrechtliche Regelungen 
natürlich möglich sind. Diese werden auf großen Veranstaltungen auch schon getroffen, 
problematisch sind eher kleine Veranstaltungen, für die lediglich die Beantragung einer Son-
dernutzung notwendig ist.  
 
Herr Meißner erkundigt sich, ob es bei einer Marktfestsetzung möglich ist, die Auflage zu 
erteilen, dass der Marktveranstalter Mehrweggeschirr zu verwenden hat.  
Frau Wolle erklärt wiederholt, dass Marktfestsetzungen in der Zuständigkeit des Landkreises 
liegen. Außerdem trifft die entsprechende Satzung des Landkreises zur Müllvermeidung kei-
ne entsprechenden Regelungen.  
 
Zu dem Beispiel von Herrn Meißner erklärt Frau Wolle, dass so genannte Spülwagen ange-
mietet werden können, um so Mehrweggeschirr nutzen zu können. Sie weist auf die Kosten 
hin und auch auf Hygienebestimmungen, die eingehalten werden müssen. Eine Regelung 
nur für Großveranstaltungen sieht Frau Wolle kritisch.  
Herr Meißner ist der Ansicht, dass eine Regelung für alle Veranstaltungen nicht möglich sein 
wird, er plädiert dafür, mit einer Regelung für Großveranstaltungen zu beginnen. Frau Wolle 
und Frau Herrmann führen aus, dass in Verträgen für Großveranstaltungen bereits Regelun-
gen für die Verwendung von Mehrwegbechern getroffen werden, sie sehen die kleineren 
Veranstaltungen hier als Problem.  
 
Herr Suhr erklärt, dass die Lösung für den gestellten Antrag keine Satzung sein muss, wenn 
die Verwaltung eine andere rechtssichere Möglichkeit sieht.  
Herr van Slooten schließt sich Herrn Meißner und Herrn Suhr an und spricht sich ebenfalls 
für eine Lösung aus, die zur Müllvermeidung beiträgt, aber keine Satzung sein muss.     
Er schlägt eine Art Selbstverpflichtung der Verwaltung vor, so zu handeln, dass bei Veran-
staltungen kein oder nur wenig Müll produziert wird.  
 
Herr Lastovka weist darauf hin, dass wenn nach einer Satzung verfahren wird, es einen 
rechtlichen Anspruch darauf gibt. Geklärt werden muss, ob es möglich ist, in einer Son-
dernutzungssatzung Kriterin zu verankern, die dem vorliegendem Antrag entsprechen oder 
dem zumindest nahe kommen. Wenn dies nicht möglich ist, wird die Verwaltung beauftragt, 
andere Möglichkeiten aufzuzeigen.  
 
Herr van Slooten ergänzt, dass darauf geachtet werden muss, dass nicht neues Konfliktpo-
tenzial geschaffen wird.  
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Aus seiner Sicht, sollte die Bürgerschaft sich dazu bekennen, dass die Verwaltung das The-
ma Müllvermeidung weiter verfolgt und den Ausschuss bei neuem Sachstand zu dem Thema 
informiert.  
 
Herr Lastovka gibt zu bedenken, dass ein Unterschied besteht, ob ein privatrechtlicher Ver-
trag geschlossen wird oder eine Erlaubnis auf Grundlage einer Sondernutzungssatzung er-
teilt wird. Die Sondernutzungssatzung muss dann die entsprechende Regelung enthalten.  
 
Herrn Suhr ist eine Selbstverpflichtung der Verwaltung zu wenig.  
Auf Nachfrage führt Herr Lastovka aus, dass die Verwaltung erst einmal den Weg über eine 
Sondernutzung prüfen soll und sollte dies nicht möglich sein, andere Wege, wie man zu ei-
ner Lösung kommen kann, aufzeigt.  
 
Die Ausschussmitglieder stimmen der Vorgehensweise einstimmig zu. 
 
Das Thema wird am 21.02.2019 erneut im Ausschuss beraten.  
 
 
zu 4.2 Ergebnisse aus der Sitzung des Gestaltungsbeirates vom 19.10.2018 
 
Herr Wohlgemuth geht auf die Projekte ein, die am 19.10.2018 im Gestaltungsbeirat vorge-
stellt wurden.  
 
1. Neubau der Regionalen Schule auf dem Gelände des Schulzentrums am Sund 
 
Das Vergabeverfahren wurde in diesem Jahr durchgeführt. Ein Architektenbüro aus Greifs-
wald wurde mit den entsprechenden Leistungen beauftragt. Entstehen soll ein viergeschos-
siger Neubau mit Klassenräumen für die Regionalschule. Als Standort hierfür ist die süd-
westliche Ecke des jetzigen Schulhofgebäudes, vorgesehen. Das hat zur Folge, dass das 
Containergebäude entfallen kann.  
Der Vorschlag des Büros beinhaltet einen ost-west orientierten, langgestreckten Baukörper, 
der hofseitig durch ein dreigeschossig herausragendes Bauteil akzentuiert wird. Dieses 
nimmt Bezug auf die gegenüberliegenden Backsteingebäude. Die Attika wird hochgezogen, 
um die sich auf dem Dach befindlichen technischen Anlagen zu kaschieren. Kritik gab es im 
Gestaltungsbeirat an der Ausrichtung des Gebäudes. Am Ende wurde sich mehrheitlich dem 
Vorschlag des Büros angeschlossen, auch weil auf dem Gelände eine Trinkwasserleitung 
liegt, deren Verlegung sehr aufwendig wäre. Berücksichtigt wurde außerdem, dass der 
Schulhof sich ins Wohngebiet hinein öffnet und nicht abgetrennt wird. Das Flachdach des 
Gebäudes im Entwurf wurde begrüßt.  
Auch die Fassade war ein Diskussionspunkt. Grundsätzlich wurde der Entwurf im Gestal-
tungsbeirat aber positiv bewertet. 
 
2. Kronlastadie 
 
Der Eigentümer hat aus seiner Sicht die derzeitigen Defizite aufgezeigt, welche die Attraktivi-
tät der Mietflächen in der Randbebauung und im Erdgeschoss des Fachwerkgebäudes be-
einträchtigen. Er möchte die Aufenthaltsqualität in den Innenräumen erhöhen, in dem zusätz-
liche Ausblicke geschaffen werden. Zu den vorgestellten Änderungen gehörte u. a. eine zu-
sätzliche Öffnung in der zurzeit noch geschlossenen Außenwandfläche. Außerdem großflä-
chige Werbung an der Fassade und beleuchtete, bunte Fenster auf der Nordseite. Außer-
dem wurde die Zeichnung für eine zusätzliche Treppenanlage vorgelegt. 
Von Seiten des Gestaltungsbeirates ist klar, dass das Projekt volle Unterstützung verdient 
und ein Kompromiss zwischen den ökonomischen Erfordernissen und dem architektoni-
schem Duktus des Gebäudes gefunden werden muss.  
Der Schaffung von mehr Tageslicht hat der Gestaltungsbeirat grundsätzlich zugestimmt.  
Ein eindeutiges Nein gab es zur Werbung an der Fassade. Dies würde die Gesamtkonzepti-
on der Architektur in Frage stellen.  
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Da es sich um eine Ideensammlung handelt, die im Gestaltungsbeirat vorgestellt wurde, 
wurde dem Eigentümer empfohlen, konkrete Planungen vorzulegen.   
 
 
3. Umbau der Polizeidienststelle in der Barther Straße  
 
Es soll ein Abschluss der Gründerzeitbebauung in der Barther Straße hergestellt werden. 
Planerisch ist dieses Projekt schon sehr weit fortgeschritten, die grundlegenden städtebauli-
chen, architektonischen Entscheidungen sind getroffen worden.  
In der Diskussion ging es um Details, beispielsweise die Fassadengestaltung betreffend.  
Ein Vorschlag war, den Eingangsbereich offener zu gestalten und die davor befindliche 
Grünfläche mit einzubeziehen. Diesbezüglich wird es Gespräche mit dem Vorhabenträger 
geben.   
 
Zusammen mit der SWG wurde im nichtöffentlichen Teil der Sitzung über die Gestaltung der 
Reiferbahn gesprochen.  
 
Die Ausschussmitglieder haben keine Fragen. Herr Lastovka schließt den Tagesordnungs-
punkt.  
 
 
zu 5 Verschiedenes 
 
Herr Lastovka bittet um Ausführungen zum Zustand des Hansakai. 
 
Her Wohlgemuth erklärt, dass in Vorbereitung auf die Freiflächengestaltung Nördliche Hafe-
ninsel Untersuchungen an den Spundwänden durchgeführt worden sind. Im Bereich des 
Hansakai befindet sich die Spundwand nicht unmittelbar unter der Kaikante, sondern zu-
rückgesetzt und wird von zwei Stahlträgern gestützt. Diese Träger sind massiv geschädigt, 
was die Absperrung zur Folge hat. Auch die anderen Spundwände werden noch untersucht, 
allerdings wird nicht von so einem hohen Gefährdungspotenzial ausgegangen. Der Ab-
schlussbericht soll im Januar 2019 vorliegen. Erst dann können die Schäden benannt und 
eingeschätzt werden, wie groß der Aufwand sein wird, die Konstruktion zu ersetzen. 
Die bestehende Absperrung durch Bauzäune soll in nächster Zeit durch eine andere Lösung 
ersetzt werden.  
 
Herr Wohlgemuth ergänzt, dass vorgesehen war, die gesamten Freiflächen neu zu gestalten. 
Ein durch den Bund neu ausgelobtes Förderprogramm soll hierfür, wenn möglich, genutzt 
werden. Für die Antragsstellung ist ein Beschluss der Bürgerschaft notwendig. Aus Zeitgrün-
den bittet Herr Wohlgemuth, auf die Beteiligung des Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadt-
entwicklung zu verzichten, so dass die Vorlage in der Bürgerschaftssitzung am 08.11.2018 
beschlossen werden kann.  
 
Die Mitglieder sind mit dem Vorgehen einverstanden.   
   
Auf eine Frage von Herrn Lastovka antwortet Herr Wohlgemuth, dass die Kaikante im Nach-
hinein rausgezogen wurde, um Lagerflächen zu gewinnen.  
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zu 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen 
aus dem nichtöffentlichen Teil 

 
Der Ausschussvorsitzende stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt bekannt dass die Vor-
lage H 0069/2018 dem Hauptausschuss zur Beschlussfassung empfohlen wurde. 
Die Vorlage B 0032/2018 wurde zur Überarbeitung an die Verwaltung zurückverwiesen.  
 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
gez. Hendrik Lastovka    gez. Gaby Ely 
Vorsitzender    Protokollführung 
 



Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0052/2018 

öffentlich 
 

 

Titel: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 48 "Wohnbebauung 
Andershof/Drigger Weg" der Hansestadt Stralsund, Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss der Teilaufhebung 
 
 

Federführung:  60.4 Abt. Planung- und Denkmalpflege  Datum: 17.10.2018 

Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard 
Gessert, Kirstin 
Zech, Karin 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 05.11.2018  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Bürgerschaft hat am 20.09.2018 die Einleitung des Aufhebungsverfahrens für eine 
Teilfläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48 „Wohnbebauung Andershof/ 
Drigger Weg“ beschlossen. Das Plangebiet befindet sich im Stadtgebiet Süd, Stadtteil 
Andershof. Von dem ca. 2,8 ha großen Plangebiet umfasst die Fläche der Teilaufhebung ca. 
1.100 m². Sie grenzt südwestlich an den Boddenweg und nordwestlich an den Drigger Weg 
(s. Anlage 1).  
 
Das im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 48 festgesetzte Allgemeine Wohngebiet ist 
fast vollständig umgesetzt. Bisher nicht realisiert wurde die als Ausgleichsfläche dienende 
öffentliche Grünfläche AF 6 südwestlich des Boddenweges (s. Anlage 2 – Auszug aus dem 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan).   
 
Da der Vorhabenträger, die Boddenweg GbR, die unmittelbar an den Bebauungsplan 
angrenzende Fläche im vergangenen Jahr beräumt hat, um sie nach § 34 BauGB als 
Wohnungsbaustandort zu entwickeln, möchte er die bisher nicht umgesetzte öffentliche 
Grünfläche AF 6 in diese Standortentwicklung mit einbeziehen. Ziel ist das bestehende 
Wohngebiet zu stärken und den Wohnbedarf der Bevölkerung weiter zu erfüllen.  
 
Damit die festgesetzte öffentliche Grünfläche AF 6 in den geplanten Wohnungsbaustandort 
integriert werden kann, ist eine Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 48 erforderlich. Voraussetzung dafür ist der Nachweis des erbrachten Ausgleiches an 
anderer Stelle.   
  
 
Lösungsvorschlag: 
 
Die Erarbeitung des Entwurfes über die Teilaufhebung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 48 „Wohnbebauung Andershof/Drigger Weg“ mit Planzeichnung und 
Begründung ist abgeschlossen, so dass er nun von der Bürgerschaft gebilligt und zur 

TOP Ö  3.1TOP Ö  3.1
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öffentlichen Auslegung bestimmt werden kann.  
 
Für das Aufhebungsverfahren kommt gemäß § 12 Abs. 6 BauGB das vereinfachte Verfahren 
gemäß § 13 BauGB zur Anwendung, d.h. es wird von einer Umweltprüfung abgesehen, 
sowie von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden zu verzichten.    
 
Eine wesentliche Voraussetzung für das Aufhebungsverfahren liegt bereits vor, da der 
Vorhabenträger den erforderlichen Ausgleich der öffentlichen Grünfläche AF 6 in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen 
durch Abbuchung im Ökokonto „Naturwald am Borgsee bei Kavelsdorf“ vollständig erbracht 
hat.       
 
Die Planzeichnung setzt den Bereich der Teilaufhebung fest (s. Anlage 1). Dabei handelt es 
sich um die Flurstücke 20/126, 20/127, 20/154 und 20/155 der Flur 2, Gemarkung 
Andershof. Der überwiegende Teil des Plangebietes der Teilaufhebung stellt sich als 
städtische Brachfläche dar und ist aufgrund der kaum entwickelten Biotopstruktur nur von 
geringer naturschutzfachlicher Bedeutung. Im östlichen Teil befinden sich eine Trafostation 
sowie ein älterer Einzelbaum.  
 
Nach Abschluss des Aufhebungsverfahrens wird die bisher festgesetzte öffentliche 
Grünfläche AF 6 nicht mehr Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48 
sein. Diese Fläche kann dann in die geplante Entwicklung des Wohnungsbaustandortes am 
Boddenweg und Drigger Weg integriert werden und somit den Bedarf an Baugrundstücken 
weiter abdecken.    
  
 
 
Alternativen:  
 
Um den Bereich der öffentlichen Grünfläche AF 6 in eine Wohnbaugebietsentwicklung zu 
integrieren, besteht zur Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48 
„Wohnbebauung Andershof/Drigger Weg“ keine Alternative.  
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
 Der Entwurf über die Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48 
„Wohnbebauung Andershof/Drigger Weg“, gelegen im Stadtgebiet Süd, Stadtteil Andershof, 
in der vorliegenden Fassung vom Oktober 2018, bestehend aus der Planzeichnung, sowie 
die Begründung werden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 bestimmt. 
   
 
Finanzierung: 
 
Die Stadt hat mit der Boddenweg GbR als Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag zur 
Übernahme der Planungskosten für das Planverfahren abgeschlossen. Weitere Kosten 
entstehen bei der Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 48 
„Wohnbebauung Andershof/Drigger Weg“ nicht.  
 
 
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
 
Termin: Amtliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfes ca. einen 
Monat nach Bürgerschaftsbeschluss 
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Zuständig: Amt für Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege 
   
 
 
B48_Aufhebung_Entwurfsbeschluss_Anlage 1 
B48_Aufhebung_Entwurfsbeschluss_Anlage2 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0056/2018 

öffentlich 
 

 

Titel: EFRE Förderperiode 2014-2020 - Integrierte Nachhaltige Stadtentwicklung 
2. Fortschreibung der Prioritätenliste 
 
 

Federführung:  60.4 Abt. Planung- und Denkmalpflege  Datum: 23.10.2018 

Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard 
Gessert, Kirstin 
Hilbert, Mario 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 12.11.2018  
Ausschuss für Bau, Umwelt und 
Stadtentwicklung 

22.11.2018  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Neubau des Schulgebäudes für den Regionalen Schulteil auf dem Campus des 
Schulzentrums am Sund stellt eine unverzichtbare und deshalb vorrangige Maßnahme im 
Rahmen der städtischen Schulentwicklung dar.  In gemeinsamer Beratung mit dem 
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung wurde der Hansestadt Stralsund 
empfohlen, für dieses Vorhaben eine Förderung im Rahmen der EFRE Förderperiode 2014-
2020 „Integrierte Nachhaltige Stadtentwicklung" (3. Projektaufruf) zu beantragen. Bisher war 
eine Finanzierung mit Städtebaufördermitteln beabsichtigt, die jedoch gegenüber der EFRE-
Förderung eine geringere Förderquote und somit einen höheren Eigenanteil bedeuten 
würde. 
 
Die Hansestadt Stralsund hat den Projektantrag fristgemäß beim Ministerium eingereicht. Da 
dieses Projekt im Ranking des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) zu den 
EFRE-Maßnahmen bisher jedoch noch nicht enthalten ist, ist ein erneuter Beschluss der 
Bürgerschaft mit einer Fortschreibung des Rankings erforderlich. 
 
Im Rahmen der Förderperiode 2014-2020 des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) „Integrierte Nachhaltige Stadtentwicklung“ hat die Bürgerschaft bereits 
mehrere Beschlüsse gefasst, u. a. zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK - 
Beschluss-Nr.: 2015-VI-02-0177 vom 12.03.2015), zum Ranking der ISEK-Maßnahmen für 
die EFRE-Beantragung (Beschluss-Nr.: 2016-VI-01-0346 vom 21.01.2016) sowie zur 
Fortschreibung des Rankings (Prioritätenliste) im Rahmen des 2. Aufrufes zur EFRE-
Beantragung (Beschluss-Nr.: 2017-VI-07-0699 vom 19.10.2017).  
Bei diesem letzten Beschluss wurde die Rangfolge folgender Maßnahmen festgelegt: 

1. Sanierung der Grundschule Juri Gagarin einschließlich Sporthalle 
2. Neugestaltung des Tribseer Damms  
3. Sanierung Johanniskloster als zentraler Bestandteil der „Klosterlandschaft“ 
4. Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche als Gemeinde- und Begegnungszentrum 

in der Tribseer Vorstadt 
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5. Sanierung/Neubau Stadion Kupfermühle 
6. Erweiterungsbau KiTa Montessori mit Hort in Grünhufe 
7. Ersatzneubau 1-Feld-Sporthalle Grundschule Andershof 
8. Entwicklung Bahnhofsumfeld einschließlich Busbahnhof 
9. Stadtraum Neuer Markt/Schützenbastion 
10. Aufbau Begegnungszentrum Frankenvorstadt 
11. Sanierung der Stadtteiche  
12. Ersatzneubau KiTa Altstadt 
13. Fortsetzung der Sanierung der historischen Sundpromenade 
14. Neugestaltung Karl-Marx-Straße. 

 

Inzwischen sind mehrere dieser Maßnahmen im Bau bzw. durch Fördermittelzusagen 
ausfinanziert: 
  
a) EFRE-Mittel „Integrierte Nachhaltige Stadtentwicklung“ 
- Maßnahmen 1, 2, 4, 5 und 6 
b) laufende Städtebauförderprogramme  
- Maßnahmen 3 und 9  
c) andere Förderprogramme  
- Maßnahme 7 (Sporthalle Andershof – Finanzierung über 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KinFG).  
 
Für die Maßnahme 13 (Fortsetzung der Sanierung der historischen Sundpromenade) werden 
Mittel aus dem Programm zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur in Aussicht 
gestellt.  
Für die Maßnahmen 8 (Entwicklung Bahnhofsumfeld einschließlich Busbahnhof), 10 
(Begegnungszentrum Frankenvorstadt), 11 (Sanierung der Stadtteiche), 12 (Ersatzneubau 
KiTa Altstadt) und 14 (Neugestaltung Karl-Marx-Straße) ist die Finanzierung derzeit noch 
nicht abschließend geklärt.  
 
    
 
Lösungsvorschlag: 
 
Die Maßnahme „Neubau des Schulgebäudes für den Regionalen Schulteil auf dem Campus 
des Schulzentrums am Sund“ wird als neue Maßnahme an die 8. Stelle in das Ranking der 
ISEK-Maßnahmen zur EFRE-Beantragung aufgenommen. Mit der Zuordnung zu einer 
EFRE-Förderung wird der städtische Haushalt in Bezug auf diese Maßnahme entlastet.  
Alle folgenden Maßnahmen verschieben sich um einen Platz nach hinten. 
 
 
Alternativen:  
 
Die Maßnahme wird nicht in das ISEK-Ranking aufgenommen. Damit entstehen für den 
städtischen Haushalt zusätzlich Kosten, da Neubauten im Rahmen der Städtebauförderung 
nur zu 50 % gefördert werden können. Im Rahmen der EFRE-Förderung werden bis zu 75 % 
der gesamten Kosten gefördert.   
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Das Projekt „Neubau des Schulgebäudes für den Regionalen Schulteil auf dem Campus des 
Schulzentrums am Sund“ wird als zusätzliche Maßnahme an die 8. Stelle in das Ranking des 
ISEK aufgenommen. Damit wird die Prioritätenliste für eine EFRE-Förderung 
folgendermaßen aktualisiert:  
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1. Sanierung der Grundschule Juri Gagarin einschließlich Sporthalle 
2. Neugestaltung des Tribseer Damms 
3. Sanierung Johanniskloster als zentraler Bestandteil der „Klosterlandschaft“ 
4. Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche als Gemeinde- und 

Begegnungszentrum in der Tribseer Vorstadt 
5. Sanierung/ Neubau Stadion Kupfermühle 
6. Erweiterungsbau KiTa Montessori mit Hort in Grünhufe  
7. Ersatzneubau 1-Feld-Sporthalle Grundschule Andershof 
8. Neubau des Schulgebäudes für den Regionalen Schulteil auf dem Campus des 

Schulzentrums am Sund 
9. Entwicklung Bahnhofsumfeld einschließlich Busbahnhof 
10. Stadtraum Neuer Markt/ Schützenbastion 
11. Aufbau Begegnungszentrum Frankenvorstadt 
12. Sanierung der Stadtteiche 
13. Ersatzneubau KiTa Altstadt 
14. Fortsetzung der Sanierung der historischen Sundpromenade 
15. Neugestaltung Karl-Marx-Straße. 

  
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 
Die Gesamtkosten betragen 8.580.260,00 EUR. Der kommunale Eigenanteil der Hansestadt 
umfasst 2.074.735,00 EUR. Dieser ist in der mittelfristigen Haushaltplanung berücksichtigt.  
  
 
Termine/ Zuständigkeiten:  
 
Unmittelbar nach Beschluss der Bürgerschaft erfolgt die Mitteilung an das Ministerium für 
Energie Infrastruktur und Digitalisierung M-V sowie das Landesförderinstitut (LFI).  
 
Verantwortlich:  
 
Amt für Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege  
 
 
 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 



Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0061/2018 

öffentlich 
 

 

Titel: Wasserwanderrastplatz an der Ostmole, Zustimmung zu 
überplanmäßigen Auszahlungen 
 
 

Federführung:  60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün  Datum: 05.11.2018 

Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard 
Bogusch, Stephan   

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 12.11.2018  
Ausschuss für Finanzen und 
Vergabe 

20.11.2018  

Ausschuss für Bau, Umwelt und 
Stadtentwicklung 

22.11.2018  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
Im Januar 2018 hat die Hansestadt Stralsund beim Zuwendungsgeber die Anerkennung der 
Mehrkosten für die Sicherung des Landzuganges und die in der Baudurchführung 
entstandenen Nachträge zur Realisierung der Investitionsmaßnahme beantragt. 
 
Mit Beschluss Nr. H 2018-VI-02-0342 hat der Hauptausschuss am 20.02.2018 eine 
überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 450.000,00 EUR beschlossen. Am 24.05.2018 hat 
die Bürgerschaft mit Beschluss Nr. 2018-VI-05-0807 ihre Zustimmung für weitere 
überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 753.300,00 EUR gegeben. 
 
Im Ergebnis der baufachlichen Prüfung dieser zusätzlichen und geänderten Leistungen und 
den daraus resultierenden Mehrkosten wurden insgesamt 356.640,20 EUR als 
nichtförderfähige Leistungen ausgewiesen. Zu diesen Prüffeststellungen hat die Hansestadt 
Stralsund gegenüber dem Zuwendungsgeber Stellung genommen. Ein abschließendes 
Ergebnis steht derzeit noch aus. 
 
Nach Januar 2018 wurden im Verlauf der derzeitigen Baumaßnahmen weitere verschiedene 
unvorhersehbare Mehr- und Minderauszahlungen realisiert und prognostiziert. In der 
Gesamtheit ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 1.100.517,67 EUR, die sich 
folgendermaßen begründen: 
 
Für die Sicherung des Landzuganges, deren ermittelter Kostenumfang ursprünglich auf 
Kostenschätzungen des beauftragten Planers beruhte, wurden zwischenzeitlich durch die 
ausführenden Firmen folgende Nachträge eingereicht. Technologisch bedingt, kam es im 
Bauablauf zu Mehrmengen und durch verschiedene zusätzlich notwendig gewordene 
Leistungen zu Kostensteigerungen. 
 
1. Bauauftrag der Fa. Ed. Züblin 
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Sicherung Landzugang, Nachtrag Nr. 4            68.210,95 EUR 
Mehrmengen Verfüllung Spundwandkästen, Prognose          50.000,00 EUR 
Mehrmengen Rammhindernisse              64.490,38 EUR 
Mehrkosten diverser Anpassungsarbeiten an den Spundwandkästen, 
Stegen und der Medienzuführungen, Prognose         150.000,00 EUR 
 
Dem gegenüber sind verschiedene Positionen  
weggefallen daraus ergeben sich Minderausgaben in Höhe von       -132.377,28 EUR 
 
Summe                  200.324,05 EUR 
 
In dem Bauauftrag Wasserbau an die Fa. Ed Züblin AG ergeben sich dementsprechend seit 
der Änderungsanzeige vom 30.01.2018 Mehrkosten in Höhe von insgesamt 200.324,05 
EUR.  
 
Weitere Mehrkosten ergeben sich aus folgendem Bauauftrag: 
 
2. Bauauftrag der Fa. BB-Barth GmbH, Kampfmitteluntersuchung/ -beräumung 
Sicherung Landzugang, Nachtrag Nr. 7a, Sondierungen (Anlage 1)        68.228,95 EUR 
Nachtrag Nr. 5c, Entsorgung Baggergut (Anlage 2)           29.316,63 EUR 
Mehrmengen Rückbau der Sinkstücke mit Entsorgung bis Z2 Boden,  
aus Nachtrag Nr. 4              248.414,48 EUR 
Mehrmengen Klärung von Anomalien aus Nachtrag Nr. 3                  526.343,06 EUR 
Summe              872.303,12 EUR 
In dem Bauauftrag Kampfmitteluntersuchung/ -beräumung an die Fa. BB-Barth GmbH 
ergeben sich somit seit der Änderungsanzeige vom 30.01.2018 Mehrkosten in Höhe von 
insgesamt 872.303,12 EUR. 
 
Die Unvorhersehbarkeit der rasanten Leistungs- und damit einhergehenden 
Kostenentwicklung im Projekt Kampfmitteluntersuchung/- beräumung an der Ostmole 
begründet sich in ihrer außergewöhnlichen Komplexität. Das bestätigt sich auch darin, dass 
der Munitionsbergungsdienst M-V der Hansestadt Stralsund empfohlen hat, Herrn Dr. 
Winkelmann zu beauftragen, weil der MBD sich selbst wegen der Schwierigkeit des Bauens 
in diesem Bestand nicht in der Lage sah, die Planung für das Projekt Ostmole zu 
übernehmen. 
 
3. Baunebenleistungen 
Aufgrund der verlängerten Ausführungszeit der Kampfmittelsondierung/ -bergung kam es in 
der Folge ebenso zu einer Verlängerung der beauftragten Koordinierungsleistungen, der 
beauftragten örtlichen Bauüberwachung der Kampfmittelsondierung/ -bergung und der 
Wasserbauarbeiten. Daraus ergeben sich laut derzeitigem Stand seit der Änderungsanzeige 
vom 30.01.2018 Mehrkosten in Höhe von insgesamt 27.890,50 EUR. 
 
Die Hansestadt Stralsund hat mit Schreiben vom 8.10.2018 dem Zuwendungsgeber die 
Steigerung der Investitionskosten von ursprünglich 8.759.585,74 EUR auf 9.860.103,41 EUR 
angezeigt und die Förderung der zur Umsetzung des Projektes zwingend erforderlichen 
zusätzlichen Maßnahmen und Mittel in Höhe von 1.100.517,67 EUR beantragt. (Anlage 3) 
 
Zwischenzeitlich, am 18.10.2018, hat die Fa. Ed. Züblin AG den Nachtrag Nr. 4 zu 1. 
Bauauftrag weiter präzisiert und die Mehraufwendungen durch die Umstellung des 
Bauablaufes durch die verzögerte Beauftragung der Leistungen  zusätzlich zum Ansatz 
gebracht .Die daraus resultierenden Mehrkosten betragen 170.493,86 EUR. ( Anlage 4) 
 
Mit dem Nachtrag Nr. 5 werden die prognostizierten Mehrkosten infolge diverser 
Anpassungsarbeiten an den Spundwandkästen, Stegen und den Medienzuführungen in 
Höhe von 69.764,56EUR präzisiert. (Anlage 5)  
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Zusätzliche Kosten zum Nachtrag Nr. 4  
infolge Umstellung des Bauablaufes           170.493,86 EUR 
Mehrkosten diverser Anpassungsarbeiten,  
gemäß Änderungsantrag vom 08.10.2018, Prognose, alt       -150.000,00 EUR 
Mehrkosten diverser Anpassungsarbeiten, an den Spundwandkästen, 
Stegen und der Medienzuführungen, Nachtrag Nr. 5          69.764,56 EUR 
Mehrkosten diverser Anpassungsarbeiten, an den Spundwandkästen, 
Stegen und der Medienzuführungen, Prognose, neu          50.000,00 EUR 
Summe der neu zu beantragende Mehrkosten         140.258,42 EUR 
 
Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt auch für diese notwendigen zusätzlichen Leistungen 
und Mehrkosten die Förderung zu beantragen. Gemäß gültigem Zuwendungsbescheid 
werden die förderfähigen Leistungen mit einer 90-prozentigen Förderquote bezuschusst. 
 
Eine Grundvoraussetzung zur Erlangung des Änderungsbescheides ist der Nachweis der 
Sicherung des erforderlichen Eigenanteils. Das macht die Einordnung der entsprechenden 
überplanmäßigen Ein- und Auszahlungen in den Haushalt der Hansestadt Stralsund 
erforderlich. 
 
Das Wassersportzentrum Dänholm Nord e. V. hat seine Bereitschaft zur Übernahme der 
zusätzlichen Kosten des Eigenanteils für die Sicherung des Landzuganges erklärt. 
 
Erklärung vom 4.10.2018 (Anlage 6)                 8.600,00 EUR 
 
In der Gesamtheit ergeben sich aktuell Mehrausgaben in Höhe von           1.240.776,09 EUR 
Damit steigen die Investitionskosten aktuell auf               10.000.361,83 EUR. 
 
Die Situation stellt sich zahlenmäßig wie folgt dar: 
 
Gesamtauszahlungen, Änderungsantrag vom 31.01.2018 
                       8.759.585,74 EUR 
Mehrkosten gesamt                     1.240.776,09 EUR 
aktuelle Gesamtauszahlungen                 10.000.361,83 EUR 
 
abzgl. der Auszahlungen einschließlich 2017                -3.348.131,24 EUR 
verbleibende erforderliche Auszahlungen                  6.652.230,59 EUR 
 
Haushalt 2018 einschl. bereits bestätigten  
überplanmäßig. Auszahlung                    5.425.168,76 EUR 
neu zu beschließende überplanmäßige Auszahlung                1.227.061,83 EUR 
 
zusätzliche Fördermittel für Mehrkosten (90%)                 1.104.355,65 EUR 
Übernahme Eigenanteil Wassersportzentrum für Landzugang                      8.600,00 EUR 
verbleibender zusätzlicher Eigenanteil HST                     114.106,18 EUR 
 
zzgl. des ursprünglich geplanten 90%igen Förderungsanteils  
der nichtförderfähigen Kosten aus dem baufachlichen Prüfergebnis  
zum Änderungsantrag vom 30.01.2018          320.976,18 EUR 
 
notwendige Deckung            435.082,36 EUR 
  
 
Lösungsvorschlag: 
Bestätigung der Einstellung der überplanmäßigen Auszahlungen und Einzahlungen für: 
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- Nachtrag Nr. 4 und Nachtrag Nr. 5 der Fa. Ed. Züglin AG 
- für die Mehrkosten aus dem Bauauftrag der Fa. Ed. Züglin AG 
- Nachtrag Nr. 5c und 7a der Fa. BB-Barth Gmbh 
- für die Mehrkosten aus dem Bauauftrag und den Nachträgen 3 und 4 der Fa, 

BB-Barth GmbH 
- für die Mehrkosten der Baunebenleistungen 

 
 
Alternativen:  
Keine 
Die Zusätzlichen Maßnahmen sind für die ordnungsgemäße Fertigstellung des 
Bauvorhabens zwingend erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 

1. Die Einordnung einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 1.227.100,00 EUR 
für: 

- die Sicherung des Landzuganges durch Beauftragung des Nachtages Nr 4 der 
Fa. Ed. Züblin AG, 

- durch Bestätigung der Beauftragung der Nachträge 5c und 7a der Fa. BB-
Barth GmbH, 

- die Beauftragung des Nachtrages Nr. 5 der Fa. Ed. Züblin AG, 
- Mehrmengen zum Bauauftrag der Fa. Ed. Züblin AG, 
- Mehrmengen zum Bauauftrag der Fa. BB-Barth GmbH, 
- Mehrkosten der Baunebenleistungen 

für das Investitionsvorhaben „Wasserwanderrastplatz an der Ostmole“ in den 
Haushalt 2018 aufzunehmen. 
 

2. Die überplanmäßige Einordnung wird durch die Erhöhung der Zuwendung des 
Landesförderinstituts M-V, des Wassersportzentrum Dänholm e.V., durch die 
erhöhten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und durch die Reduzierung der 
Eigenanteile der Städtebauförderung gedeckt.  
 

3. Die überplanmäßige Auszahlung und die Deckung sind im Finanzhaushalt der 
Hansestadt Stralsund 2018 folgendermaßen einzuordnen: 

 

Finanzierung Sachkonto Ansatz 2018 
bisher  

überplanmäßi
ge 
Einordnung 

Ansatz 2018 
neu 

in EUR 

Auszahlung    

Anleger Ostmole 09610000 
09610.40030 

5.425.168,76 1.227.100,00 6.652.268,76 

Einzahlung    

Land 23310000 
23310.00018 

4.852.233,28 783.400,00 5.635.633,28 

Wassersportzentrum 
Dänholm e.V. (WSZ) 

23310000 
23310.00002 

69.000,00 8.600,00 77.600,00 

 
zu deckender 
Eigenanteil: 

 
 
 

  
435.100,00 

 

 
 

Eigenanteile für 
Städtebauförderungs
maßnahmen 

51.1.03.001 
01920000 
01920.40007 

149.600,00 -98.600,00 51.000,00 
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Programmjahr 2018, 
Programme 
A/D/SUB/SOS 
Einnahmen aus 
Verkauf von 
Grundstücken 

11.4.02.001 
14311000 
88300.34001 

2.711.500,00 336.500,00 3.048.000,00 

  
 
Finanzierung: 
Die finanzielle Einordnung in den Haushalt 2018 soll gemäß Punkt 3 der 
Beschlussempfehlung erfolgen. In der Darstellung der finanziellen Situation werden zwar 
Fördermittel in Höhe von 1.104.355,65 EUR ermittelt. Hiervon sind jedoch 320.976,18 EUR 
als nicht förderfähige Kosten abzuziehen, sodass insgesamt 783.400,00 EUR zusätzliche 
Fördermittel zu erwarten sind. 
 
Die Deckung der Eigenanteile kann durch Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen und 
aus Minderauszahlungen für Eigenanteile zur Städtebauförderung gemäß vorliegender 
Bewilligungsbescheide erfolgen. 
 
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
Die überplanmäßige Einordnung in den Finanzhaushalt der Hansestadt Stralsund 2018 soll 
sofort nach Beschlussfassung erfolgen. 
 
Für die überplanmäßige Einordnung in den Finanzhaushalt der Hansestadt Stralsund 2018 
ist die Kämmerei zuständig.  
 
 
Anlage 1_NT_7a_BBBarth 
Anlage 2_NT_5c_BBBarth 
Anlage 3_Änderungsantrag 
Anlage 4_NT-4_Züblin_Landzugang 
Anlage 5_NT_5_Züblin 
Anlage 6_181008_Eigenanteil_Landzugang_Ergänzung 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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